
Satzung der Stadt Luckenwalde
  über die Herstellung notwendiger Stellplätze

(Stellplatzsatzung)

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBL.I S. 154) zuletzt geändert durch Art. 1 des
Gesetztes vom 22. Juni 2005 (GVBl. S. 210 in Verbindung mit § 81 Abs. 4 der Brandenburgischen
Bauordnung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210) geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2003
(GVBl. I S. 273) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde folgende Satzung
beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt im gesamten Stadtgebiet der Stadt Luckenwalde mit ihren Ortsteilen
Frankenfelde und Kolzenburg. Soweit Bebauungspläne oder vorhabenbezogene Bebauungspläne
örtliche Bauvorschriften über die Herstellung notwendiger Stellplätze enthalten, gelten diese allein
oder in Verbindung mit den Festlegungen dieser Satzung. Bebauungspläne, die solche örtliche
Bauvorschriften enthalten, werden nachrichtlich in der Anlage 2 aufgelistet.

(2) Die Satzung gilt für die Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen sowie
anderen Anlagen, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist.
Die Erweiterung vorhandener baulicher oder anderer Anlagen steht dabei der Errichtung gleich.

 § 2 Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze

(1)  Bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu- oder
Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, müssen die notwendigen Stellplätze
gemäß Anlage 1 dieser Satzung hergestellt werden.

(2)  Bei Nutzungsarten, die in Anlage 1 dieser Satzung nicht genannt, jedoch mit einer genannten
Nutzungsart vergleichbar sind, ist der Stellplatzbedarf nach den besonderen Verhältnissen im
Einzelfall unter sinngemäßer Berücksichtigung der Richtzahlen für Nutzungsarten mit
vergleichbarem Stellplatzbedarf zu ermitteln.

(3)  Bei baulichen Anlagen mit regelmäßigem An- und Auslieferungsverkehr kann zusätzlich eine
ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen verlangt werden.

(4)  Bei baulichen Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr mit Autobussen oder Motorrädern zu
erwarten ist, kann zusätzlich eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen für Autobusse oder
Motorrädern verlangt werden.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend bei der Errichtung oder Nutzungsänderung anderer
anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist.
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§ 3 Ermittlung des Stellplatzbedarfs bei der Errichtung baulicher Anlagen

(1)  Soweit der Stellplatzbedarf nach der Fläche zu bemessen ist, sind die Flächen nach DIN 277-
1:1987-06 zu ermitteln. Für die Berechnung der Wohnfläche gilt § 2 der VO zur Berechnung der
Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346)

(2)  Bei baulichen oder sonstigen Anlagen mit unterschiedlicher Nutzung ist der Bedarf für die
jeweilige Nutzungsart getrennt zu ermitteln. Erfolgen unterschiedliche Nutzungen zu
verschiedenen Tageszeiten, so ist eine zeitlich gestaffelte Mehrfachnutzung der Stellplätze
zulässig. Es muss rechtlich gesichert sein, dass eine Mehrfachnutzung sich zeitlich nicht
überschneidet. Bei einer zeitlich gestaffelten Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit dem größten
Stellplatzbedarf maßgebend.

§  4 Ermittlung des Stellplatzbedarfs bei der Nutzungsänderung
    baulicher oder sonstiger Anlagen

(1)  Bei einer Nutzungsänderung einer baulichen oder sonstigen Anlage ist der
Stellplatzbedarf neu zu ermitteln.

(1) Der Bestand an tatsächlich vorhandenen oder durch Stellplatzablösevertrag abgelösten
notwendigen Stellplätzen wird angerechnet.

§ 5 Zulassung einer Abweichung von den Richtzahlen;
      Minderung des Stellplatzbedarfs

(1)  Die Anzahl der notwendigen Stellplätze kann im Einzelfall verringert werden, wenn
verkehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche Gründe dies erfordern oder zulassen.

(2)  Die Anzahl der notwendigen Stellplätze kann um maximal 50 Prozent verringert werden, wenn
das Vorhaben in nicht mehr als 300 m fußläufigen Entfernung von den Haltestellen regelmäßig
verkehrender öffentlicher Personennahverkehrsmittel entfernt ist. Regelmäßig verkehrt ein
Personennahverkehrsmittel, wenn es in der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr in einer Taktfolge von
maximal 20 Minuten verkehrt. Das Ergebnis ist auf ganze Zahlen aufzurunden

§ 6 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Luckenwalde,

Herzog - von der Heide
Bürgermeisterin
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